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Das sollten Sie wissen

 
Wer die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen 
Rentenversicherung bereits erreicht hat und 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, dessen 
Arbeitslohn bleibt künftig bis zu 2.000 € im Monat 
steuerfrei. Im Zuge der Einführung dieser neuen 
Steuerbefreiung haben sich einige Fragen ergeben, die 
das Bundesfinanzministerium in einem Frage-Antwort-
Katalog beantwortet hat, auch der BdSt hat hierzu Fragen 
eingebracht.  

 

Die Regelung ist am 1. Januar 2026 in Kraft getreten. Sie 
ist erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden, 
der für einen nach dem 31. Dezember 2025 endenden 
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige 
Bezüge (Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Bonus u. ä.), die 
nach dem 31. Dezember 2025 zufließen. Sie gilt 
unabhängig davon, ob ein Rentenantrag gestellt wurde 
und ob Altersrente tatsächlich bezogen wird.  

 

Ich war bisher selbständig tätig; kann ich die Aktivrente 
trotzdem erhalten?  

Ja, wenn Sie die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht 
haben und eine nichtselbständige sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung ausüben, können Sie die 
Aktivrente in Anspruch nehmen. Entscheidend für die 
Aktivrente ist nur die aktuell ausgeübte Tätigkeit.  

 

Was passiert, wenn mein Arbeitgeber es versäumt hat, 
den Arbeitslohn steuerfrei zu stellen?  

Der Arbeitgeber kann den Lohnsteuerabzug in der Regel 
nachträglich korrigieren. Ist eine Korrektur 
ausnahmsweise nicht mehr möglich, kann die Aktivrente 
nachträglich mit der Einkommensteuererklärung 
beantragt werden.  

 

Was passiert, wenn ich gleichzeitig Arbeitslohn aus zwei 
Dienstverhältnissen erziele und der Höchstbetrag im 
ersten Dienstverhältnis nicht ausgeschöpft wird?  

Der Arbeitnehmer kann in diesem Fall den verbleibenden 
Steuerfreibetrag aus der Aktivrente für das zweite 
Dienstverhältnis nachträglich mit der Einkommen-
steuererklärung beantragen, denn nur der Arbeitgeber 
im ersten Dienstverhältnis darf die Aktivrente steuerfrei 
stellen. Hierfür müssen in beiden Dienstverhältnissen die 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
der Aktivrente vorliegen.  

 

Können nicht genutzte Freibeträge in Folgemonate 
übertragen werden?  

Nein. Die Aktivrente ist monatsbezogen. Nicht 
ausgeschöpfte Beträge (z. B. bei Teilzeit) können nicht 
vor- oder zurückgetragen werden, d.h. diese können 
nicht in einem anderen Monat verwendet werden. Dies 
gilt auch bei sonstigen Bezügen (Urlaubsgeld, 
Weihnachtsgeld, Bonus u. ä.). 
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Wie wirkt sich die Aktivrente auf die Werbungskosten 
aus?  

Werbungskosten, die im Zusammenhang mit der 
Aktivrente stehen, sind nicht abziehbar. Stehen 
Werbungskosten sowohl mit steuerpflichtigen als auch 
mit steuerfreien Lohnbestandteilen im Zusammenhang, 
sind sie entsprechend dem Verhältnis der Einnahmen in 
einen abziehbaren und einen nicht abziehbaren Teil 
aufzuteilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.230 € wird auch 
dann in vollem Umfang beim steuerpflichtigen 
Arbeitslohn berücksichtigt, wenn daneben auch die 
Aktivrente in Anspruch genommen wird.  

 

Wie wirkt sich die Aktivrente auf die steuerliche 
Abziehbarkeit der Vorsorgeaufwendungen aus?  

Vorsorgeaufwendungen, die in unmittelbarem 
wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Aktivrente 
stehen, sind nicht als Sonderausgaben abziehbar. Stehen 
Vorsorgeaufwendungen sowohl mit steuerpflichtigen als 
auch mit steuerfreien Lohnbestandteilen im Zusam-
menhang, müssen sie entsprechend dem Verhältnis der 
Einnahmen in einen abziehbaren und einen nicht 
abziehbaren Teil aufgeteilt werden.  

 

Gilt die Aktivrente auch bei Sozialversicherungspflicht 
im Ausland (z. B. Grenzgänger)?  

Die Aktivrente gilt unter den übrigen Voraussetzungen 
auch für Arbeitnehmer, für deren Arbeitslohn der 
Arbeitgeber der gesetzlichen Rentenversicherung 
vergleichbare Rentenversicherungsbeiträge in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem Staat, 
auf den das Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder in der Schweiz 
abführt. 

 

 
 
 
NOCH MEHR INFORMATIONEN FÜR SIE! 
 

Der Bund der Steuerzahler ist unabhängig und setzt sich für die Entlastung der Bürger ein bei Steuern, Gebühren und Abgaben 
und kämpft gegen die Verschwendung von Steuergeldern. Jedes Jahr werden so Verbesserungen in Höhe von vielen Millionen Euro 
erreicht. Als Mitglied sparen Sie mehr und erreichen viel. Informieren Sie sich unter www.steuerzahler.de. 

Alle Informationen erhalten Sie auch telefonisch und kostenfrei unter: Tel. 0711-767740 oder E-Mail: info@steuerzahler-bw.de.  

 

 Der Arbeitnehmer, der die Regelaltersgrenze 
im April erreicht hatte und ab Mai für 1.500 € 
im Monat weiterbeschäftigt ist, erhält im 
Dezember neben dem laufenden Arbeitslohn 
von 1.500 € noch 800 € Sonderzahlung für 
Dezember ausgezahlt.  

Da der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze im 
April erreicht hat, ist der monatliche 
Arbeitslohn von 1.500 € ab Mai steuerfrei. Der 
nicht genutzte Freibetrag von monatlich 500 € 
(2.000 € - 1.500 €) kann nicht für andere 
Monate verwendet werden. Von der 
Sonderzahlung sind daher nur 500 € (1.500 € 
laufender Lohn + 500 € = 2.000 €) steuerfrei. 

Ein Arbeitnehmer mit Anspruch auf Aktivrente 
erzielt in 2026 monatlich 3.000 € Arbeitslohn. 
Davon sind 2.000 € im Monat steuerfrei und 
insgesamt 12.000 € als Arbeitslohn 
steuerpflichtig. 

Der Arbeitnehmer hat 2026 Werbungskosten von 
3.000 €. Da diese Werbungskosten nicht 
ausschließlich dem steuerfreien oder steuer-
pflichtigen Teil zugeordnet werden können, 

müssen sie im Verhältnis des steuerpflichtigen 
Arbeitslohns zum gesamten Arbeitslohn aufgeteilt 
werden. In der Folge sind 1.000 € (3.000 € x 12.000 
€ / 36.000 €) steuerlich abzugsfähig. 2.000 € 
Werbungskosten stehen mit steuerfreiem Arbeits-
lohn (Aktivrente) in Zusammenhang und dürfen 
nicht abgezogen werden. 

http://www.steuerzahler.de/
mailto:info@steuerzahler-bw.de

